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— tS8 ^
hervorgehe, daß sowohl der Gegenstand selbst, als auch die darauf

bezüglichen Anträge der Verwaltungskommission gar vielen
Mitgliedern der Versammlung nicht bekannt waren.

Dem Referent war dabei die Bemühung auffallend, mit welcher
die in Beobachtung reglementarischer Formen sonst so ängstlich
genaue Verwaitungskommission dieses Mal einen sofortigen, definitiven
Entscheid provoziren wollte, und am wenigsten sand er die Empfindlichkeit

am Plaz, mit welcher Andere die Versammlung sofort verließen,
als das Resultat der Abstimmung nicht nach ihrem Sinn ausfiel.

In der Abstimmung wurde der Verschiebungsantrag mit großer
Mehrheit zum Beschluß erhoben. Zugleich sprach die Versammlung
einstimmig die Bereitwilligkeit auS, den Verwandten des Herrn
ZuchS — nicht aber der neuen Mädchenschule — einen kleinern
oder größer» Theil von dcm der Kasse zugefallenen Erbe auf eint
oder andere Weise zu verabfolgen »nd die Verwaltungskommission
erhielt den Austrag, der nächsten Haupivcrsammlung geeignete Anträge
zu hinterbringe», wie solches ohne Gefahr für die Zukunft der Kasse

nnd mit Berüksichtigung aller hierauf bezüglichen Verhältnisse geschehen

könne.

Thurgau. DaS Thurgauer Schuldlatt bringt folgende
Mittheilung aus dem Tagebuch eines Lehrers: Wenn irgendwo große
Meinungsverschiedenheit üble Folgen mit sich bringt, so ist das in
Schulbehördcn der Fall. Häufig sieht man in denselben die verschiedensten

Stände und Richtungen vertreten. Darum so wenig Einheit
in denselben.

Die lezte Woche kommt der Schulinspcktor, Doktor S., in meine

Schule, während ich eben biblischen Geschichtsulitcrricht ertheile. Am
Schlüsse der Stunde äußerte sich derselbe i» seinem Urtheile dahin:
nur recht auf den Ver st and gewirkt

Zwei Tage darauf inspicirt Lehrer M. in dcr Eigenschaft eines

Visitators die Schule. Beim Abschiede drükt er mir die Hand mit
den Worten: Beim Religionsunterricht nur mehr auf das Gefühl
gewirkt; das ist die Hauptsache!

Gestern Morgen hält unser Herr Pfarrer seinen periodischen
Schulbesuch (er kommt, nebenbei gesagt, alle Halbjahre einmal.)
Da mit dem biblischen Unterricht gerade Gedächtnisübungen verknüpft
wurden, findet sich der Schulbesuchende zu der freudigen Bemerkung
veranlaßt: So recht, mein lieber Herr O. nur das Gedächtniß
nicht verabsäumt; die Ausbildung dieses bildet doch die Grundlage
alles Wissens, vornehmlich des Religionsunterrichtes.

Wie macht man es nun allen recht?
St. Gallen Die St. Gallerzeilung empfiehlt den neugewähi-

ten Landesbehörden bezüglich des Schulwesens folgende Gedanken zur
billigen Würdigung :

t) DaS Erziehungsweseu ist Sache deS Staates.
2) Der Einfluß »ud die Einwirkung der Geistlichkeit wird auf

ein »atur- und sachgemäßes Minimum reduzirt.
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